
1. Der Rat nimmt die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis. 

2. Auf der Grundlage der Stellungnahme stellt der Rat den geprüften Jahresabschluss 2021 
mit einer Bilanzsumme von 319.240,630,05 € fest. 

3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.448.792,72 € wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 2 GO 
NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. 

4. Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2021 Entlastung erteilt. 
 


